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1. AUSGANGSLAGE UND AUF6ABENSTETTUNG

In der 6emeinde Hirschberg an der Bergstraße tknapp 9.450 Einwohnerl) ist zwi-

schen den Ortsteiten Großsachsen und Leutershausen im 0rtsteil Großsachsen im

Neubaugebiet Sterzwinket nördlich der 1541, westlich der B3 die Ansiedlung eines

Lebensmittelmarktes mit bis zu 1.200 qm Verkaufsfläche (VKF) vorgesehen2.

Im Hinblick auf die rechtlichen Vorgaben (§ 11 (3) BauNVO, Ziele 3.3-7,3.3.7.1 und

3.3.7.2 des LEP Baden-Württemberg sowie ZieI2-2.5.3 des Regionalplans Rhein-Ne-

ckar-Odenwaldl sowie ats Grundlage für die Entscheidungsfindung hat die Gemeinde

Hirschberg das Büro Dr. Acocetla beauftragt, diese Ansiedlung gutachterlich zu be-

werten.

Zeitgteich hat die Gemeinde Hirschberg das Büro Dr. Acocella beauftragt, ein 6ut-

achten als Grundiage für ein Entwicklungskonzept zu erarbeiten3. Dieses dient auch

als Grundlage für die hier vorgenommene Bewertung: Zwar ist ein entsprechendes

Entwicklungskonzept noch nicht politisch verabschiedet, aber angesichts der zeitli-

chen Nähe erschien es sinnvotl, die relevanten Aspekte (neben der Ist-Situation, den

zugrunde gelegten Zieien und der Verkaufsflächenprognose insbesondere die Grund-

sätze zur räumlichen Einzelhandelsentwickiung sowie die damit in Verbindung ste-

hende Abgrenzung der zentralen Versorgungsbereiche und die Sortimentstiste) hier

zu berücksichtigen-

Vor dem Hintergrund der Empfehlungen für die künftige räumliche Einzelhandels-

entwicklung in Hirschberg hat die Gemeinde ergänzend einen Standortvergteich

zwischen dem für das Vorhaben vorgesehenen Standort im Neubaugebiet Sterzwinkel

und einem möglichen Standort im Ortszentrum Großsachsen beauftragt.

Die vorliegende Stellungnahme umfasst dabei sämtliche Inhaite der ersten Stellung-

nahme (ohne diesen Standortvergleich)4.

1

2

3

Einwohnerzahl des Statistischen Landesamtes, Stand 31.03.08.

Angaben der Gemeinde Hirschberg.

Dr. Acocella Stadt- und Regionalentwicklung: Einzelhandelsuntersuchung als Grundlage für ein ge-

meindliches Einzelhandelskonzept Iür die Gemeinde Hirschberg an der Bergstraße, Lörrach, Dezem-

ber 2008.

Dr. Acocella Stadt- und Regionalentwicktung: Gutachterliche Untersuchung der Ansiedlung eines Le-

bensmittelmarktes in der Gemeinde Hirschberg an der Bergstraße, Lörrach,Oktober 2008.



2, VORGEHENSWEISE

Für die Darstellung des Planvorhabens ist aus dem Betriebstyp Lebensmittelmarkt

ein Sortimentskonzept abzuleiten, da im B-Plan tedigtich Sortimente (Art der Nut-

zung) festgesetzt werden können. Diese Ableitung erfolgt aul Grundlage voriiegen-

der Daten zur entsprechenden Angebotszusammensetzung, wobei sortimentsweise

Maximalflächen für die Kernsortimente Nahrungs-/ Genussmittei und Drogerie/ Par-

fümerie zugrunde gelegt werden.

Da für die übrigen Sortimente eine Dimension anzunehmen ist, die keine städte-

baulichen Auswirkungen erwarten 1ässt, reicht es für die weitere Untersuchung zu-

nächst aus, diese beiden Sortimentsbereiche zu untersuchen.

Da bei einer Verträglichkeitsuntersuchung ein worst-case-Ansatz verfolgt werden

solltes, wird für die Ableitung der zu erwartenden Planumsätze in der Tendenz

eher ein oberer Mittelwert für die Ftächenleistungen zugrunde gelegt, um hinsicht-

iich der möglichen Auswirkungen in keinem Fall einen zu geringen Ansatz zu wählen.

Im Hinblick auf das Integrationsgebot ist der vorgesehene Planstandort zu beurtei-

Ien: Handett es sich um einen nicht integrierten Standort, so ergibt sich aus dem

LEP direkt, dass zentrenretevanter Einzelhandel maximal unterhalb der Dimension

der 6roßflächigkeit, d.h. mit maximal 800 qm VKF, zulässig wäre6.

Darüber hinaus ist der Makrostandort für die Frage der Einhattung des ersten Teils

des Kongruenzgebotes ("Konzentrationsgebot")i von Bedeutung'

Neben dieser auf den LEP bezogenen Prüfung ist der Ptanstandort auch vor dem Hin-

tergrund der Vorschläge für das Entwicklungskonzept zu beurteiten.

Für die PrüIung im Hinblick auI das Kongruenzgebot'ist die Frage zu beantworten,

wie sich die Planumsätze altein zur insgesamt in Hirschberg vorhandenen Nach-

frage verhalten.

Für die Ermittlung der Nachfrage ist für Hirschberg abzuleiten, welche Kaufkraft

hier vorhanden ist. Diese ergibt sich aus der Einwohnerzahl und den deutschen

t 
OVG NRW: Normenkontrollverlahren gegen den Bebauungsplan Iür ein Einkaulszentrum vom 7'72'00'

AZTa D 60/99.NE.
6 Lrp zooz, plansatz 3.3.7 "2 lziell.
7 Einzelhandelserlass Baden-Württemberg Zilf. 3.2.7.L; vgl. auch LEP 2002, Plansatz 3.3'7 (Ziell'

t tEP zooz, Plansatz 3.3.7.1 {Ziet).



-Verbrauchsausgaben, wobei diese entsprechend den örtlichen Gegebenheiten korri-
giert werden'. Diese Ermittiung der Kaufkraft entspricht derjenigen, die für das

Gutachten zum Entwicklungskonzept vorgenommen wurde10.

Für die Beurteilung des Vorhabens nach dem Beeinträchtigungsverbot - sowohl hin-

sichtlich Nachbargemeinenrl als auch hinsichtlich der Gemeinde Hirschberg selbstlz

- ist neben der Nachlrage auch relevant, welche Versorgungssituation derzeit in
Hirschberg erreicht wird. Hierfür wird auf die Ermittlung der aktuellen Ist-Situa-

tion - auch nach Lage differenziert - für das Gutachten zum Entwicklungskonzeptzu-

rückgegrilfen; die entsprechende Erhebung erfotgte kombiniert mit einer Einzel-

händierbefragung flächendeckend im gesamten Gemeindegebiet und sortimentsgenau

im September 200813.

Die Ermittlung der Umsätze erfolgte - soweit diese nicht bei der Befragung angege-

ben wurden - entsprechend vorliegenden Flächenleistungenla.

Neben der quantitativen Betrachtung der Versorgungssituation ist - insbesondere im

Hinblick auf die vorgesehenen Angebote im Bereich Nahrungs-/ 6enussmittel - von

Bedeutung, wie die Nahversorgungssituation derzeit zu beurteiten ist. Hierfür

wird - wiederum unter Rückgriff auf die Darstellung Iür das Gutachten zum Entwick-

lungskonzept" - kartografisch dargesteltt, welcher TeiI der Bevölkerung derzeit zu

Fuß einen Lebensmittelbetrieb mit entsprechend breitem Angebot auflinden kann.

Damit eine entsprechend qualifizierte Bewertung der möglichen städtebaulichen

Auswirkungen erfolgen kann, ist unter Rückgriff auf die Darstellungen für das Gut-

achten zum Entwicklungskonzeptl6 die derzeitige städtebautiche Situation in den

zentralen Versorgungsbereichen in Form einer Kurzdarstetlung enthatten.

' BBE Kötn: Einzelhandelsrelevante Kaulkraft 2008.
to Vgl.Büro Dr. Acocella, a.a.0., Kap.4.1.3.

'1 LEP zo0z, Plansatz 3.3.7.1 tZiel).
t2 trp 2002, Plansatz 3.3.7.2 (Ziel).

" Vgt. Büro Dr. Acocella, a.a.0., Kap. 3.1.
ra IIH Köln, Betriebsvergleich 2006 und frühere lahrgänge; EHI: Handel aktuell

Jahrgänge.
t' vgl. Büro Dr. Acocella, a.a.0., Kap. 4.1.4.

'u Vgl.Büro Dr. Acocelfa, a.a.0., Kap.4.3, insbes. Kap.4.3.1.4 und 4.3.2.4.

2007/ 2008 und frühere



Insbesondere ist von Bedeutung, wie sich die städtebauliche und funktionale Attrak-

tivität darstellt und ob und unter welchen Bedingungen sie als entwicktungstähig

einzustufen sind.

Darüber hinaus ist das Vorhaben vor dem Hintergrund des Iür die kommenden lahre
prognostizierten VerkaulsflächenzuwachseslT zu beurteilen: Auch dieser ist im
Hinbtick auf die Beurteilung nach dem Beeinträchtigungsverbot von Bedeutung.

Schließlich ist auch darzustelten, wie die für das Entwicktungskonzept unterstellten

städtebaulichen Ziele der Gemeinde Hirschbergls von dem Vorhaben betroffen

sind. Dafür werden auch die zur Unterstützung dieser Ziele vorgeschlagenen Grund-

sätze zur räumlichen Steuerung der Einzelhandelsentwicklungle herangezogen.

Im Folgenden wird zunächst das Planvorhaben mit seinen betrieblichen Eckdaten

dargestellt (Kap.3). In Kap.4 werden als Beurteitungshintergrund die Ist-Situation
(sowohl quantitativ als auch räumlich) und der prognostizierte Verkaufsflächen-

zuwachs dargestellt, bevor in Kap.5 die Beurteilung des Vorhabens einschtießlich

dem Standortvergleich erfoigt.

3. PIANV0RHABEN: SORTIMENTSKONZEPT UND PTANUMSATZ

Grundlage für die Ableitung eines Sortimentskonzeptes ist die Flächenaufteilung

bestehender Supermärkte2o.

Für den Lebensmittelmarkt kann damit

zu 83o/" mit Nahrungs-/ Genussmitteln

Die übrigen 8% der Fläche werden nur

niger als 40 qm VKF erleichen, so dass

Auswirkungen zu erwarten sind21.

t'Vgl.Büro Dr. Acocella, a.a.0., Kap.6, insbes. Kap.6-5-

" vgl.Büro Dr- Acocella, a.a.0., Kap. 5.

t' Vgl. Büro Dr. Acocella, a.a.0., Kap. 7.2.

20 EHI, Handel aktuetl 2007/ 2008, S. 362f.
21 Di.r" flächen können unabhängig dauon im B-Plan Iestgesetzt werden. Dabei handelt es sich im Ein-

zelnen um bis zu25 qm Zooartikel, bis zu 10 qm Textilien, Heimtextilien, Kurzwaren, bis zu 20 qm

Haushaltswaren, Bilderrahmen, bis zu 5 qm Elektrokleingeräte, -artikel, bis zu 35 qm Papier, Büro-

bedarl, Schreibwaren, Zeitungen, Zeitschriiten, BÜcher und um bis zu 15 qm Sonstiges'

zunächst untersteilt werden, dass die Ftäche

und zu 9olo mit Drogeriewaren beiegt wird.

mit Sortimenten belegt, die im Einzelfall we-

bei diesen keine relevanten städtebaulichen
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Um dem worst-case-Ansatz entsprechend dennoch keinen Teit der vorgesehenen Vet-

kaufsiläche unberücksichtigt zu lassen, wurde hier unterstellt, dass sich die ge-

samte Verkaufsfläche ausschtießtich auf die beiden Sortimentsbereiche Nahrungs-i

Genussmittel und Drogeriewaren verteitt. Hierfür wurden deren Flächenanteile je-

weils proportional hochgerechnet.

Damit wird angenommen, dass auf 1.085 qm VKF Nahrungs-/ Genussmittet und auf
1-L5 qm VKF Drogeriewaren angeboten werden. (Diese Ftächen können im B-Plan auch

als sortimentsweise Obergrenzen festgesetzt werden.)

Im Lebensmitteleinzeihandel insgesamt wurde 2006 eine FIächenleistung von rd.

4.460 €/ qm VKF erreicht22. Supermärkte erreichten mit rd. 4.395 €/ qm VKF eine et-

was unterdurchschnittliche Flächenieistung.

FÜr das Planvorhaben wird vor diesem Hintergrund eine FIächenleistung von 4.905

€/ qm VKF zugrunde getegt; dieser Wert tiegt um rd. L0o/o über dem vom EHI für den

Lebensmitteleinzelhandel insgesamt angegebenen und entspricht damit einem worst-

case-Ansatz. Damit ergibt sich ein Planumsatz von rd.5,9 Mio. €.

Für dessen Verteilung auf die beiden Sortimentsbereiche wurden wiederum vor-

liegende Daten herangezogen23.Damit entfalien rd.5,5 Mio. € auf den Sortiments-

bereich Nahrungs-/ Genussmittel und rd.0,4 Mio. € auf Drogeriewaren.

In der folgenden Tabetle sind die Eckdaten des Planvorhabens zusammenfassend

d a r gesteilt.

Tab. l: Planvorhaben nach Hauptsortimenten: Verkaufslläche in qm sowie Umsatz in Mio. €

Sortiment VKF Umsatz

Nahrungs-/ Genussmittel 1.085 5,5

Drogerie/ ParIümerie 115 04

Planvorhaben insgesamt 1.200 5,9

durch Rundungen kann es zu Abweichungen der 5ummen kommen

Quelle: 6emeinde Hirschberg; EHi; IfH; eigene Berechnungen

Vgl. hierzu und zum Folgenden EHI: Handel aktuell 20071 2008,5.208t1.

EHI: Handet aktuetl 2007 I 2008, S. 362I.: Danach entlallen rd. 86,8olo auf Nahrungs-/ Genussmittel
und rd.5,5% auf Drogeriewaren. Um wiederum den übrigen Umsatz nicht unberücksichtigt zu lassen,
wurden diese Umsatzanteile proportional hochgerechnet.

22

23



4. IST.SITUATION IN HIRSCHBER6 UND PRO6NOSTIZIERTER
VE RKAU FSFLACH E NZ U WACHS

4.1 QunHTrrATrvE Isr-SrruRrloru

Die Nachfrage in Hirschberg beträgt

o im Sortimentsbereich Nahrungs-/ 6enussmittel rd. 18,8 Mio. €, wovon rd.6,7 Mio.

€ auI den Ortsteil Großsachsen entfallen,
o im Sortimentsbereich Drogerie/ parfümerie rd. 2,g Mio. €, wovon rd. 1,0 Mio. €

auf den Ortsteil 6roßsachsen entfallen.

Wegen des geringen Anteils des Planumsatzes an der im Sortimentsbereich Droge-

riei ParIümerie vorhandenen Kaufkraft (vgl. Kap.5.2) und wegen der insgesamt ge-

ringen Verkaufsflächendimension im Bereich der Drogeriewaren (115 qm) erschien

es ausreichend, die Untersuchung der Verträglichkeit im Folgenden auf den Sorti-

mentsbereich Nahrungs-/ Genussmittel zu beschränken2(.

Bei der Erhebung des Einzelhandels im September 2008 zeigten sich in Hirschberg

die folgenden Angebote:

o Im Sortimentsbereich Nahrungs-/ Genussmittel sind insgesamt rd. 2.300 qm VKF

vorhanden; auf dieser Verkaufsfläche wird ein Umsatz von rd.9,0 Mio. € erzielt25,

. davon entfallen auf den Ortsteil Großsachsen rd. L.775 qm VKF mit einem Umsatz

von rd. 3,9 Mio. €26.

In Hirschberg gibt es zwei zentrale Versorgungsbereiche, in jedem 0rtsteit einen

(vgl. auch Kap.4.3).

Im relevanten Sortimentsbereich Nahrungs-/ Genussmittel finden slch im zentralen

Versorgu n gsbereich

o in 6roßsachsen knapp die HäIIte des gesamten Angebots im 0rtsteiI2T und

. in Leutershausen (weit abgegrenzt) ein gutes Drittel des Angebots im 0rtsteil28.

2[ Somit ist Iür die Beurteilung auch nicht von Bedeutung, dass das Angebot im Bereich Drogerie/ Par-

fümerie aus Datenschutzgründen nicht ausgewiesen werden kann. Im zusammengefassten Bereich

Drogerie/ Parfümerie/ Apotheken sind in Hirschberg insgesamt rd.400 qm VKF vorhanden, auf denen

ein Umsatz von rd.5,7 Mio. € erzielt wird; vgl.Büro Dr. Acocella, a.a.O.' Kap- 4.1.1, insbes' Tab' 2'
(Eine Ausweisung tür die 0rtsteile ist selbst in dieser zusammengefassten Gruppe aus Datenschutz-

gründen nicht möglich; vgl. Büro Dr. Acocella, a.a.0., Kap.4.2, insbes. Tab.3 und Tab- 4.)

" vgl- Büro Dr. Acocella, a.a.0-, Kap. 4.1.1, Tab. 2.

'u Vgl.Büro Dr. Acocella, a.a.0., Kap.4.2.1, Tab.3.

" vgt. Büro Dr. Acocella, a.a.0., Kap. 4.3.1'3, Tab.5 sowie Kap- 4-2'1', Tab' 3'

" Vgl.Büro Dr. Acocella, a.a.0., Kap.4.3.2.3, Tab' 6 sowie Kap- 4-2.2, Tab- 4.

6



Während im zentralen Versorgungsbereich Großsachsen mehr als die Hälfte des dort

vorhandenen Angebotes auf den Sortimentsbereich Nahrungs-i Genussmittel ent-

fäl1t2e, ist dies im zentralen Versorgungsbeteich Leutershausen nur knapp ein Drit-

te13o.

Die Relation von Umsatz zu Nachfrage ergibt Bindungsquoten, die aussagen, wie sich

die Versorgungssituation in einem Gebiet darstellt31.

in der fotgenden Tabelle ist das Angebot nach Lage und die Versorgungssituation in

Hirschberg sowie in den Ortsteilen dargestellt, soweit dies aus datenschutzrechtli-

chen Gründen mögtich ist.

Tab- 2: Ist-situation im Sortimentsbereich Nahrungs-/ Genussmittel in Hirschberg: VKF in qm,

Werte auI 25 qm gerundet, VKF-Anteil der zentralen Versorgungsbereiche {in Prozent},
Umsatz und Kaulkratt je in Mio. € sowie Bindungsquoten in Prozent

Sortiment VKF in ZVBen Umsatz KauIkraIt Bindungsquote

Großsachsen 1..775 460/" 3,9 6,7 58%

Leutershausen 7.1.25 361o 5,1 12,1 42o/o

insgesamt 2.300 4L"1" 9,0 18,8 48%

durch Rundungen kann es zu Abweichungen der Summen kommen

Quelle: eigene Einzelhändlerbelragung September 2008; EHI; IfH; BBE Köln (20081; Gemeinde

Hirschberg; Statistisches Landesamt; Statistisches Bundesamtl eigene Berechnungen

Es zeigt sich, dass das vorhabenrelevante Angebot funktionsadäquat zu einem gro-

ßen Teil in den zentralen Versorgungsbereichen zu finden ist32; bei den Angeboten

an nicht integrierten Standorten handett es sich um zwei Hofläden und einen Tank-

stellenshop.

Allerdings ist die quantitative Versorgungssituation der Einwohner von Hirschberg

unbefriedigend: Im nahversorgungsrelevanten Sortimentsbereich Nahrungs-/ Ge-

nussmittel ftießt mehr als die HäIfte der Kaufkraft aus der Gemeinde ab. Auch im

(insbesondere relativ) etwas besser ausgestatteten 0rtsteil Großsachsen fließen

mehr als zwei Fünftel der Kaulkraft ab.

" vgl.Büro Dr. Acocella, a.a.0., Kap.

'o vgl. 8üro Dr. Acocella, a.a.0., Kap.

" vgl. Büro Dr. Acocella, a.a.0., Kap,

" Vgl.auch Büro Dr. Acocella, a.a.0.,

4.3.1.3, Tab. 5.

4.3.2.3,Iab. 6.

4.1.3.

Kap. 4.4, insbes. Abb- 27.



4.2 NnnvERSoRGUNG Mrr LesrNsl4rrrELN - RÄuurrcnr Isr-SrruRrron

Neben der quantitativen Bewertung des Angebotes im Bereich der nahversorgungs-

relevanten Sortimente ist es für die Bewertung der Nahversorgungssituation von

hoher Bedeutung, wo sich Nahversorgungsangebote belinden, vor allem in Relation

zur räumlichen Einwohnerverteilung33. Dabei sind insbesondere Betriebe mit einem

umfassenden Angebot an Nahrungs-/ 6enussmitteln von Bedeutung. Der Betriebstyp
ist nicht entscheidend, denn nicht nur ein Supermarkt oder ein l-ebensmittel-

discounter kann ein ausreichendes Nahversorgungsangebot bieten, Gleiches kann

beispielsweise fÜr Lebensmittel-SB-Märkte sowie Naturkost- oder Reformwaren-

1äden gelten.

Aligemein wird angenommen, dass Betriebe erst ab einer 6röße von 200 qm Ver-

kaufsfläche eine umfassende Nahversorgungsfunktion übernehmen können. Bei Be-

rücksichtigung dieser Betriebe ergibt sich das in Karte 1 dargestellte BiId der

Lebensmittelnahversorgung in Hirschberg. Die entsprechenden Angebote wurden mit

einem 500-Meter-Radius versehen: Die in diesen Umkreisen wohnhafte Bevölkerung

ist in der Lage sich fußläufig im jeweiligen Betrieb zu versorgen.

Quelle: eigene Darstellung auf Grundlage eigene Erhebung September 2008; Kartengrundlage Gemeinde

Hirsch b erg

Karte 1: Nahversorgungssituation im lebensmittelbereich in Hirschberg

" Vgl.hierzu und zum Folgenden Büro Dr. Acocella, a.a'0', Kap.4.1.4'
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Es zeigt sich, dass insbesondere in Leutershausen deutliche Teile der (Wohn-)Sied-

lungsbereiche nicht fußtäufig nahversorgt sind; dies umso mehr als durch die

Trennwirkung der B3 sowie der Bahnlinie nicht der gesamte westliche Teil des Um-

kreises den Supermarkt östtich der Bahntinie zu Fuß erreichen kann- Aber auch in

Großsachsen wohnen im nördlichen Bereich sowie westlich der 83 Teile der Be-

vöIkerung in weiterer Entfernung von einem entsprechenden Angebot.

4.3 SrAorEBAUrrcH-FUNKTToNAIE Isr-SrruATroN rN DEN ZENTRALEN

VTRSoROUNGSBEREIcHEN

In der Gemeinde Hirschberg befindet sich in den beiden 0rtsteilen Leutershausen

und Großsachsen je ein zentraler Versorgungsbereich. Diese beiden zentralen Ver-

sorgungsbereiche, für die im Rahmen des Gutachtens zum Entwicklungskonzept Ab-

grenzungsvorschläge gemacht werden3a, spielen für eine städtebaulich motivierte,

räumiiche Lenkung der Einzelhandelsentwicklung, die der Sicherung und Weiter-

entwicklung der zentralen Standorte dienen s011, eine essentielte Bedeutung. Die

Abgrenzung der beiden 0rtszentren ist jeweits vorrangig Iunktional begründet, da

ein historisch gewachsenes städtebaulich-funktionales Zentrum in beiden Ortseilen

nicht erkennbar ist. In den beiden zentralen Versorgungsbereichen können gleich-

wohl unterschiedliche Strukturen und Qualitäten identifiziert werden, die im Fol-

genden skizziert werden35.

4.3.1 Ortszentrum 6roßsachsen

Der zentrale Versorgungsbereich "0rtszentrum Großsachsen" erstreckt sich in linea-

rer West-0st-Ausrichtung entlang der Breitgasse. Im Westen bildet die stark belah-

rene B3 mit der auf der Fahrbahn befindiichen Bahnlinie die städtebauliche 6renze

des zentralen Versorgungsbereichs, da von dieser eine deuttiche Trennwirkung aus-

geht. Im Osten besteht auf Grund von zwei architektonischen/ städtebautichen Be-

sonderheiten (A1te Schule auf der südlichen und der Niederauer Platz mit alter

Waage und historischem Brunnen auf der nördlichen Straßenseite) eine markante

Einga ngssituation.

Vgt. Büro Dr. Acocelia, a.a.0., Kap.4.3.7.2, insbes. Karte 5 sowie Kap. 4.3.2.2, insbes. Karte 11.

Vgl. lür eine ausführlichere städtebaulich-funktionale Bewertung der beiden zentralen Versorgungs-
bereiche Büro Dr. Acocella, a.a.0., Kap. 4.3.1.4 sowie Kap. 4.3.2.4.

34
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Foto 1: Niederauer Platz - östlicher Eingang Foto 2: Westlicher Eingang zentraler
Versorgun gs bereich

Die Einzelhandelsdichte ist mit einem Bestand von neun Betrieben in Eezug zur

räumlichen Ausdehnung von rd.340 Metern relativ gering. Teilweise wird der Be-

satz durch Wohnnutzung unterbrochen. Der räumliche Besatz an Dienstleistern (dar-

unter diverse Arzte und einzelhandeisnahe bzw. publikumsorientierte Dienstieis-

tungen wie Friseut, Kosmetikstudio, Reinigung, Sonnenstudio) ist im Vergleich zum

Einzelhandel höher. Die höchste funktionale Besatzdichte (Einzelhandel und Dienst-

Ieistungen) kann hierbei im Umfetd des Niederauer Platzes konstatiert werden.

Weiter östtich und somit außerhalb des zentralen Versorgungsbereichs bricht der

funktionale Besatz deutlich ab.

Der überwiegende Anteit der Betriebe führt Sortimente, die dem kurzfristigen Be-

darfsbereich zuzuordnen sind; darunter befinden sich mit zwei Betrieben des [e-

bensmittelhandwerks, einem 6etränkemarkt und einem Hofladen allein vier Betrie-

be, die ihren Angebotsschwerpunkt im Lebensmittelbereich haben. Darüber hinaus

befindet sich im zentralen Versorgungsbereich ein Drogeriemarkt, der als Rand-

sortiment Nahrungs-/ und Genussmittet führt. Überdies sind im abgegrenzten 0rts-

zentrum von Großsachsen ein Schreibwarenladen, ein Uhren-/ Schmuckgeschäft, ein

Sportgeschäft und ein Sanitärbetrieb angesiedelt.

Im zentralen Versorgungsbereich fehtt ein Lebensmittelbetrieb mit einem umfassen-

den Lebensmittetangebot, der neben der wichtigen Nahversorgungsfunktion auch a1s

Frequenzbringer fungieren könnte. Der in Kap.4.2 dargestellte Lebensmittel-SB-

Markt befindet sich außerhalb des zentralen Versorgungsbereichs in rd.150 Metern

Entfernung zu diesem.

Quelle: eigenes Foto September 2008 Quelle: eigenes Foto September 2008
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Das 0rtszentrum Großsachsen weist in Teilen eine ansprechende, neuwertige Ge-

staltung des öffentlichen Raums auf. Zum einen ist hierbei die Straßenraumgestal-

tung der Breitgasse (Begrünung, Pllasterung) mit einer klaren Trennung der Funk-

tionen Gehweg, Parkbucht und Fahrbahn hervorzuheben, wobei in Teiibereichen,

insbesondere im 0sten des zentralen Versorgungsbereichs, das Parken auI den 6eh-

wegen die Aufenthaltsqualität stört. Daneben befindet sich im rückwärtigen Raum

der ehematigen Tabakfabrik im Westen des zentralen Versorgungsbereichs ein öf-
fentiicher PIatz ("Dorfplatz"), der auf Grund seiner ruhigen Lage - das Winkelgebäu-

de fungiert als Puffer - sowie seiner hochwertigen Gestaltung (Pflasterung, Be-

leuchtung, Brunnen, nicht kommerzielle Sitzmögtichkeiten) und llexiblen Nutzungs-

mögtichkeit wichtige Kriterien zur positiven Beurteitung seiner Aufenthattsqualitä-

ten erfültt. Als negativ zu bewerten sind hingegen die unbefriedigende Ptatzfassung

auf der Nordseite (u.a. Parkplatz) und die mangelnde Nutzungsintensität (2.8. Markt

oder Außengastronomie) bzw. das Fehlen an Nutzungen in Erdgeschosslage der an-

grenzenden Gebäude auf der Süd- und 0stseite, die zu einer Belebung des Platzes

beitragen könnten (2.8. Gastronomie mit Außenbestuhlung).

Die Aulenthaltsquatität wie auch die Fußwegebeziehungen zwischen der südlichen

und nördlichen Straßenseite leiden zu Stoßzeiten unter dem relativ hohen Ver-

kehrsaufkommen in der Breitgasse, welcher als Landesstraße eine überörtliche Be-

deutung zukommt. Hinzu kommen die lineare Längsausdehnung des zentralen Versor-

gungsbereichs bei geringer Besatzdichte und das gezielte Einkaufen der Kunden mit

Parken vor den Geschäften, was zu einer insgesamt geringen Passantenfrequenz

fü hrt.

Eine gute Erreichbarkeit des zentralen Versorgungsbereichs ist mit dem ÖPNV und

mit dem Auto gegeben. Neben Längsparken im Straßenraum gibt es drei Sammel-

stellptätze im zentralen Versorgungsbereich und einen westiich der B3 im Bereich

der Markthalle in unmittelbarer Nähe zu diesem.

Eine homogene, zusammenhängende Bebauung ist nicht festzustellen; die Geschoss-

höhen, Nutzungen (2.T. Wohnen, Scheunen),6ebäudeausrichtungen (trauI-/ giebel-

ständig) und Baustile (modern, historischl variieren. Als markante Baudenkmäler

stechen insbesondere die Atte Schule und die ehemalige, grundlegend sanierte

Tabakfabrik mit erhaltener historischer Backsteinfassade hervor.

Im 0rtszentrum befinden sich im östlichen Abschnitt insgesamt drei Leerstände, die

auf funktionale Probleme hinweisen. Flächenpotenziale bieten neben diesen leer-
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stehenden Ladenlokalen ein zugemauerter Gebäudeteil eines Wohnhauses, der als

Lagerfläche genutzt wird, sowie eine mindergenutzte Scheune. Daneben stellt der an

den Dorlplatz nördlich angrenzende Parkplatz mit einem eher provisorischen Cha-
rakter eine weitere Potenziaifläche dar.

Foto 4: Dorlptatz

Damit lässt sich zusammenfassend festhalten:

. Der Angebotsschwerpunkt liegt klar im kurztristigen Bedarfsbereich, im mittel-

und langfristigen Bedarfsbereich sind nur vereinzelt Angebote vorhanden.

c Wichtige zentrentypische Dienstleistungen befinden sich im zentralen Versor-

gu n gsbereich.

. Die 6rundversorgung der Einwohner im Umfeld ist allein durch die Angebote im

0rtszentrum Großsachsen nicht gesichert, da im zentralen Versorgungsbereich ein

Lebensmittelbetrieb mit einem umfassenden Nahversorgungsangebot fehlt.

. Im zentralen Versorgungsbereich sind verschiedene architektonische/ städtebau-

tiche Akzente vorhanden, die als Identifikations- und 0rientierungsmerkmal die-

nen können.

. Die lineare Längsausdehnung und die eher dezentrale Verteilung des Besatzes ste-

hen einer größeren funktionalen Dichte mit entsprechender Frequenz entgegen.

o Die B3 steitt ein Hindernis für eine gute fußtäuIige Erreichbarkeit des zentralen

Versorgungsbereichs von Westen her dar, die PKW-Erreichbarkeit ist hingegen

gege ben.

Breitgasse - Scheune, Verkehr

Quelle: eigenes Foto September 2008 Quelle: eigenes Foto September 2008
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4.3.2 Ortszentrum Leutershausen

Der zentrale Versorgungsbereich "Ortszentrum Leutershausen" liegt ortsteilzentral

östlich der 83. Auf Grund der differenzierten Iunktionalen Struktur und der städte-

baulichen 6estattung gliedert sich das 0rtszentrum in einen Hauptbereich und einen

Ergänzungsbereich. Der Hauptbereich erstreckt sich entlang der Hauptstraße von

der Bahnhofstraße/ Vordergasse bis zur Martin-Stöhr-Straße sowie entlang der

Raiffeisenstraße. Die Ausdehnung des westlich an den Hauptbereich anschließenden

Ergänzungsbereiches umfasst die Bahnhofstraße bis zum Abzweig der Friedrich-

straße, die Friedrichstraße bis zur Kreuzung Hötderlinstraße und das nördlich an-

schließende Teilstück der Hölderlinstraße.

Das 0rtszentrum weist eine sehr geringe funktionale Besatzdichte auf. insgesamt

befinden sich elf Einzelhandetsbetriebe im Ortszentrum Leutershausen, davon sechs

Betriebe im Hauptbereich. Der Besatz an Dienstleistungsbetrieben, darunter neben

publikumsorientierten Dienstleistern wie Bank, Friseur, Reinigung und Reisebüro

auch mehrere Restaurants und ein Kino, ist größer ats derjenige des Einzelhandels.

Das Rathaus als zentrale öffentliche Einrichtung ist außerhal.b des abgegtenzten

zentralen Versorgungsbereichs an der 6roßsachsener Straße gelegen. Die funktio-

nale Besatzdichte ist im Ergänzungsbereich deutlich geringer als im Hauptbereich.

Alterdings befinden sich ausschtießlich im Ergänzungsbereich nahversorgungsrele-

vante Betriebe mit einem Lebensmittelangebot. Eine Konzentration an Lebensmittel-

betrieben ist im Kreuzungsbereich Bahnhof-/ Friedrichstraße festzustellen, wo ein

Bäcker, ein 6etränkemarkt und ein Lebensmittelfachgeschäft angesiedelt sind. In der

Friedrichstraße/ Ecke Hötderlinstraße befindet sich zudem eine Konditorei. Analog

zur Nahversorgungssituation in Großsachsen fehlt auch in Leutershausen im zentra-

len Versorgungsbereich ein Lebensmittelbetrieb mit einem umfassenden Angebot,

der neben der wichtigen Nahversorgungsfunktion auch Frequenzfunktion fÜr den

zentralen Versorgungsbereich übernehmen könnte. Der Supermarkt an der Beet-

hovenstraße in städtebaulich integrierter Lage mit verkehrsgünstigem Anschluss an

die B3 (Bergstraße) belindet sich rd.230 Meter vom zentralen Versorgungsbereich

entfernt. leden Samstag findet in der Markthalle in der Raiffeisenstraße ein Wo-

chenmarkt statt.

Neben den genannten nahversorgungsrelevanten Betrieben befinden sich mit einer

Apotheke und einem Schreibwarenladen weitere Angebote im kurzfristigen Bedarfs-

bereich im 0rtszentrum Leutershausen. Darüber hinaus bestehen mit einem SpieI-
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warengeschäft, einem Fachgeschäft für Geschenkartikei und Haushaltswaren, einem

Bekleidungsgeschäft, einem größeren Raumausstatter und einem Elektrofachgeschäft

auch Angebote im mittel- und Iangfristigen Bedarfsbereich.

Foto 5: Railfeisenstraße - Gestaltung
lBrunnen, Auf pftasterungl

Foto 6: Hauptstraße - nördlicher Eingang
zentraler Versorgun gsbereich

Quelle: eigenes Foto September 2008 Quelle: eigenes Foto september 200g

Die 6estaltung des öffentlichen Raums ist im Hauptbereich des 0rtszentrums größ-

tenteils als hochwertig und ansprechend zu bewerten. Die neuwertige Pflasterung

im Bereich der Hauptstraße mit deutlich abgesetzten Gehwegen sowie die Aufpflas-

terungen, Verkehrsberuhigung (Tempo 20), Außengastronomie und Möbiierung (Brun-

nen, Skulptur) im Bereich der Raiffeisenstraße tragen zur Aufenthaltsquatität im

Hauptbereich bei. Die Gestaltung entlang der Hauptstraße setzt sich allerdings nur

bis zur Ecke Railfeisenstraße fort. Die kteinteilige, historische Bebauung {teilweise

Fachwerk) entlang der Hauptstraße wirkt sich ebenfails positiv auf die Aulenthalts-

qualität in diesem Teilraum aus. Ungeachtet der attraktiven Gestaltung des öffent-

lichen Raums in der Raiffeisenstraße ist auf Grund der Iehlenden baulichen Dichte

und klaren Raumkanten sowie der uneinheittichen Bebauung und eines untergenutz-

ten, sanierungsbedürftigen Wohngebäudes mit einer Scheune der Bereich baulich

nicht als 0rtsmittelpunkt definiert.

Dem überwiegend attraktiven Charakter des öJfentlichen Raums im Hauptbereich

steht eine mangelnde 6estaltung im Ergänzungsbereich gegenüber. Der Mangel an

Straßenbegleitgrün und Möblierung, alte 6ehwegbeläge, die teilweise puristische

Nachkriegsbebauung und das Längsparken auf den 6ehwegen beeinträchtigen die

Aufenth altsq u alität.

FIächenpotenziale für mittel- bis langlristige Einzelhandelsansiedtungen bieten ein

untergenutztes Wohngebäude mit einer mindergenutzten Scheune und ein an diese

L4

Quelle: eigenes Foto September 2008



anschließendes größeres brachliegendes Grundstück sowie der Kundenparkplatz der

Bank in der Railleisenstraße. Ebenso ist der Standort der Feuerwache in der Raiff-

eisenstraße als nicht funktionsgerecht zu bewerten und stellt daher ebenfalls ein

Standortpotenzial dar.

Foto 7: Raiffeisenstraße - baulich
undefinierter Bereich

Foto 8: Bahnhofstraße - lehlende Gestaltung
öflentlicher Raum

Damit lässt sich zusammenfassend festhalten:

. Die Grundversorgung wird für die Einwohner im Umfetd nicht ausreichend durch

die Angebote im 0rtszentrum Leutershausen gesichert, da im zentralen Versor-

gungsbereich ein Lebensmittelbetrieb mit einem umfassenden Nahversorgungs-

angebot fehtt.

. Die historische Baustruktur entlang der Hauptstraße und die ansprechende 6e-

staltung des öffentlichen Raums im Hauptbereich bieten verschiedene identifika-

tionspunkte, wobei der Bereich Raiffeisenstraße auf Grund der uneinheitlichen

Bebauung nicht klar definiert ist und ein 0rtsmittelpunkt fehtt.

. Der funktionale Besatz fätlt im Ergänzungsbereich stark ab.

o Die Erreichbarkeit des zentralen Versorgungsbereichs ist fuß1äuIig Iür die Be-

wohner und die PKW-Erreichbarkeit durch Längsparken auf der Straße und einer

Sammelstelle im Bereich der Markthalle gegeben.

o Die dezentrale Verteilung des Besatzes steht einer größeren funktionalen Dichte

mit entsprechender Frequenz entgegen.

o Im 0rtszentrum und hierbei insbesondere im Hauptbereich sind zentrentypische

Dienstleister vorhanden; hervorzuheben ist zudem das Kino.

Quelle: eigenes Foto September Quelle: eigenes Foto September 2008
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4.4 PnoaNosrIzIERrrn VeRxlursrtÄcneNzuwAcHS

Im Rahmen der Verkaulsflächenprognose für das Entwicklungskonzept wurden fol-

gende Entwicklungsmöglichkeiten abgeleitet36:

. Im Sortimentsbereich Nahrungs-/ 6enussmittel wurde bei Zugrundelegung der Ent-

wicklungsprognose bis 20L5 ein Verkaufsflächenzuwachs von rd.875 bis 1.300 qm

und bis zum lahr 2020 ein Entwicklungsspielraum von rd. 1.500 bis 2.275 qm ab-

geleitet3T. Dieser ist fast ausschließtich auf die unterstellte verbesserte Kauf-

kraftbindung zurückzuIühren.

. Selbst wenn der Umsatz in Hirschberg aus nicht prognostizierbaren Gründen um

10o/o einbrechen sollte (Wettbewerbsprognose) ergibt sich bis 2020 noch ein Ver-

kaufsflächenzuwachs von rd. 1.725 bis 1.825 qm (davon rd.650 bis l-.050 qm bis

zum lahr 2015)38.

. im Sortimentsbereich Drogerie/ Parfümerie wurde bei Zugrundelegung der Ent-

wicklungsprognose bis 2015 ein Verkaufsflächenzuwachs von rd.225 bis 300 qm

abgeleitet3e, der ausschließlich auf die verbesserte Kaufkraftbindung zurÜckzufüh-

ren istao.

o Selbst wenn der Umsatz in Hirschberg aus nicht prognostizierbaren Gründen urn

L0% einbrechen soltte (Wettbewerbsprognose) ergibt sich bis 2015 noch ein Ver-

kaulsflächenzuwachs von 200 bis 250 qmal.

'u In Abrp..che mit der projektbegleitenden Arbeitsgruppe zur Erstellung des Gutachtens für ein Ent-

wicklungskonzept, in der iuch Einzelhandelsverband Nordbaden und IHK Rhein-Neckar mitarbeiteten'

wurden Iür die progroi. die folgenden EJpunt«te vereinbart (vgl' Büro Dr' Acocella' a'a'0'' Kap' 6'

insbes. Kap. 6.3, Tab. 7 sowie Kap. 6.4):
. Rückgang der Einwohnerzahl bis 2020 auf 9'025 bis 9'325

. in den kommenden beiden lahren jährlicher Rückgang der einzelhandelsrelevanten verbrauchs-

ausgaben um 0,5% bis maximal Konstanz

o in den L0 lahren danach jährlicher Zuwachs der einzelhandelsrelevanten verbrauchsausgaben um

0,57o bis 1oÄ

. in den Sortimentsbereichen des kurzfuistigen Bedarls wird bis zum lahr 2020 eine Bindungsquote

von 80 bis 90% erreicht-

" Vgl.Büro Dr. Acocella, a.a-O., Tab- A - 13'

'u Vgl.Büro Dr. Acocella, a.a.0., Tab. A - 14. Unter Berücksichtigung eines zusätzlichen Entwicklungs-

korridors liegt der Zuwachs bis 2020 bei rd.1.025 bis 2'500 qm; vgt' ebd' Kap' 6'6' insbes' Abb' 28'

" vgl. Büro Dr. Acocella, a.a.0., Tab. A - 13'

oo vgl.Büro Dr. Acocella, a.a-O., Tab' A - 13 sowie Tab' A - 12'

n' Vgl. Büro Dr. Acocella, a-a.O.' Tab' A - L4'
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5. BEURTEILUNG DES PLANVORHABENS

5.1 PmusrANDoRT (KotlzeurRATIoNS- ur'ro lurecnRttouscegorl

Standort des Planvorhabens ist die 6emeinde Hirschberg. Da Hirschberg keine zent-

ralörtliche Funktion zugewiesen ist, wird das "Konzentrationsgebot"a2, das im Ein-

zelhandelserlass Baden-Württemberg als erster Teil des Kongruenzgebotes auI-

geführt wirda3, vorab nicht erfültt.
Somit kommt groß11ächiger Einzethandel nur in Betracht, "wenn dies nach den raum-

strukturellen Gegebenheiten zur Sicherung der Grundversorgung geboten ist"a{.

Der Planstandort liegt im 0rtsteil 6roßsachsen auf der nördlichen Seite der 1541

westlich der Landstraße (83). Derzeit findet sich dort eine iandwirtschaftiich ge-

nutzte Ftäche.

Foto 9: Planstandort von Norden

Foto 10: Planstandort von Osten

LEP 2002, Plansatz 3.3.7 {Ziell; vgl. auch Regionalpan, Teillortschreibung Einzelhandel, Plansatz

2.2.5.2.

Einzelhandelserlass Baden - Württem berg Zitt. 3 -2.1,.7.

IEP 2002, Plansatz 3.3.7 {Ziel). Die andere dort genannte Ausnahme der Lage in einem Verdichtungs-

raum bei zusammengewachsenen Siedlungsbereichen benachbarter 0ber-, Mittel- oder Unterzentren
trifft Iür Hirschberg ohnehin nicht zu.

43
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Quette: eigenes Foto 5eptember 2008

Quelle: eigenes Foto September 2008
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Im weiteren Verlauf der Landstraße Iolgt auf der westlichen Straßenseite eine Kfz-

Werkstatt (vg1. Foto l_2) und eine Tankstelle.

Foto 12: Kfz-Werkstatt nördlich angrenzend

Die Entfernung zum zentralen Versorgungsbereich Großsachsen beträgt etwa 400 m,

diejenige zum zentralen Versorgungsbereich Leutershausen mehr als 1 km.

Abgrenzung ZVB

[\fl Hauptbereich

!i!T$i Ergä n zu ngsb er eic h

O Planvorhaben

Meter

Quelle: eigene Darstellung sowie eigener Vorschlag auf
Kartengrundlage Gemeinde Hirschberg

age Erhebung September 2008;

fl

A
6ru ndl

Foto 11: Planstandort in nördliche Richtung

Quelle: eigenes Foto September 2008 Quelle: eigenes Foto September 2008
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Damit sind positive Synergieeffekte für die zentralen Versorgungsbereiche aus-

zuschließena5.

Wohnbebauung, die für einen städtebaulich integrierten Standort kennzeichnend

ist, ist im direkten Umfeld nicht vorhanden. Damit handelt es sich derzeit um einen

nicht integrierten Standort.

Somit ist an diesem zentrenretevanter Einzelhandel großflächig nach den lan-
desplanerischen Vorgaben nicht zulässig.

Entsprechend den im Gutachten für ein Entwicklungskonzept vorgeschlagenen

Grundsätzen zur räumlichen Einzelhandelsentwicktung sollte an diesem Standort

auch kein nicht großIlächiger zentrenrelevanter Einzelhandel zugelassen wer-

den (vgl. auch Kap.5.8).

Allerdings ist zu berücksichtigen, dass

Wohnbebauung in diesem südwestlichen

(vgl. Karte 3, folgende Seitel.

im Zusammenhang mit dem Planvorhaben

Bereich von Großsachsen vorgesehen ist

Bei einer entsprechenden perspektivischen Beurteilung handelt es sich beim Plan-

standort angesichts der umgebenden Wohnbebauung - vorgesehen sind 150 bis 160

Wohneinheiten, was bei einer durchschnitttichen Belegung mit 2,3 Personen 350 bis

370 Einwohnern entspricht - um einen städtebaulich integrierten Standort.

Damit ist nach den landesplanerischen Vorgaben perspektivisch zentrenrele-

vanter Einzelhandel auch großftächig zulässig. Dazu muss atlerdings die Auf-

siedlung mit Wohnbebauung zeitnah mit der Realisierung des Planvorhabens er-

folgen: Ansonsten bestünde die umgebende Wohnbebauung Iediglich auf dem Plan,

nicht aber tatsächlich. Dafür sollten im B-Plan bereits mögtiche Lärmemissionen be-

rücksichtigt werden, um keine Probleme mit der umgebenden Wohnbebauung aus-

zulöse n.

Nach den Aussagen des Regionalptans sind Einzelhandelsgroßprojekte mit zentren-

relevanten 5ortimenten "nur in den in der Raumnutzungskarte gebietsscharl dar-

ot N.b.n Eriahrungen unseres Büros spricht hiergegen auch eine Untersuchung zu innerstädtischen
Shopping-Centern; vgl. Popp, Monika: Innenstadtnahe Einkaufszentren. Besucherverhalten zwischen

neuen und traditionellen Einzelhandelsstandorten, Passau 2002, z.B. S. 742: Schon eine Entternung
von 200 m Iührt zu deutlich niedrigeren Kopplungen und bei Entfernungen von mehr als 250 m wird
es schwierig, intensive Austauschbeziehungen zu erzeugen. Wenn diese Aussage schon für deutlich
größer dimänsionierte Innenstädte abgeleitet wurde, ist bei einem kleinen Zentrum wie in Groß-

iachsen {mit einer viel geringeren Eigenattraktivität) erst recht nicht von solchen Synergieelfekten
auszugehen.
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gestellten zentraiörtlichen Standortbereichen anzusiedeln"o6. Da solche Standort-

bereiche tediglich für die zentralen 0rte dargestellt sind, ist für Hirschberg auf die

Mögtichkeit der Ansiedlung großftächigen Einzethandels nur zur Sicherung der

6rundversorgungo' zu verweisen.

Karte 3: Planungen im Bereich des planstandortes
:

Quelte: Darstellung Gemeinde Hirschberg

Im 6egensalz zur landesplanerischen Beurteilung sollte entsprechend den im Gut-

achten für ein Entwicklungskonzept vorgeschlagenen 6rundsätzen zur räumlichen

Einzelhandelsentwicklung an diesem Standort auch zukünftig kein zentrenrele-

vanter Einzethandel zugeiassen werden. Eine Ausnahme von diesen 6rundsätzen

käme allenfalls unter dem Aspekt der Nahversorgung in Frage {vgt. Kap.5.4).

5.2 BrunrErruNc voR DEM HrrurrncRuND DER NncnrnReE (KoNGRUENZcEBoTI

In der folgenden Tabelle sind die im Planvorhaben zu erwartenden Umsätze der der-

zeitigen Kaufkraft in Hirschberg insgesamt gegenübergesteiit, wobei auf die hier

angesetzte hohe Flächenleistung hinzuweisen ist.

46 Regionalplan, Teilfortschreibung Einzelhandel, Plansatz 2.2.5-3 lZiell-
o' 

Ebd. Plansatz 2.2.5.2 {nachrichtliche Übernahme).
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Tab,3: Planvorhaben vor dem Hintergrund der Kaufkraft in Hirschberg insgesamt: Plan-Umsatz
und Kaulkralt ie in Mio. €, Marktanteil in Prozent

Sortiment Ptan -Umsatz Kaufkralt Marktanteil

Nahrungs-/ Genussmittel 5,5 18,8 29',/"

Drogerie/ ParIümerie 0,4 2,8 13Yo

Planvorhaben insgesamt 5'9 21,6 27%

durch Rundungen kann es zu Abweichungen der Summen kommen

Quelle: Gemeinde Hirschberg; EHI; IfH; BBE Kötn (2008); Statistisches Landesamt; eigene Berechnungen

Es zeigt sich, dass das Pianvorhaben nur maximal weniger als ein Drittet der in
Hirschberg insgesamt vorhandenen Kaufkraft binden würde.

Wenn berücksichtigt wird, dass dem Vorhaben unter dem Aspekt der Nahversorgung

vorrangig die Einwohner im 0rtsteil 6roßsachsen zuzurechnen sind, erhöht sich der

Marktanteit im Sortimentsbereich Nahrungs-i Genussmittel auf rd. 83%, derjenige

im Sortimentsbereich Drogerie/ Parfümerie auf rd.35%.

Damit ist Iestzuhalten, dass das Vorhaben auf die Versorgung der Einwohner von

Hirschberg, insbesondere auf die Versorgung der Einwohner des 0rtsteils Großsach-

sen ausgerichtet ist. Das Vorhaben ist nicht existenznotwendig auf Kaufkraftzufiüsse

von außerhalb der 6emeinde angewiesen. Somit ist der zweite Teil des Kongru-

enzgebotes erfültt.

5.3 BTunIEII.UNG voR DEM HTTTeREnUND DER DERZEITIcEN VERSORGUNGS.

SITUATION ( BCETUTNACHTIGUN6SVERBOTI

Mit dem Planvorhaben würde sich - unter Außerachtlassen von Umsatzumverteilun-

gen - der Umsatz im Bereich Nahrungs-/ Genussmittel in Hirschberg insgesamt auf

rd. l-4,5 Mio. € und in Großsachsen auf rd.9,4 Mio. € erhöhen.

In Tab. 4 ist die sich daraus ergebende Versorgungssituation dargestellt.

Tab.4: Planvorhaben uor dem Hintergrund der Ist-Situation: Umsätze und Kaulkralt
je in l{io. €, Bindungsquote in Prozent

Sortim en t Plan -Umsatz Ist-Umsatz Wird-Umsatz Ka u lkraft Wird-BQ

Großsachsen 5,5 3,9 9,4 6,7 747o/o

Leutershausen 5,1 5,1 12,'1, 42"/,

insgesamt 5,5 9,0 14,5 18,8 77oio

durch Rundungen kann es zu Abweichungen der Summen kommen

Quelle: eigene Einzelhändlerbelragung September 2008; Gemeinde Hirschberg; EHI; IIH; BBE Köln
(2008); Statistisches Landesamt; Statistisches Bundesamt; eigene Berechnungen
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Die entsprechenden Bindungsquoten würden sich damit in Hirschberg insgesamt von

rd- 48% {vgt. Tab.2,5.71auf rd.77o/ound in 6roßsachsen von rd.58% auf rd. 1-4Io/.

erhöhen.

Werden diese Werte betrachtet, so zeigt sich,

' dass Umverteilungen gegen Nachbargemeinden allenfalls durch eine Rückholung

bisher aus Hirschberg abftießender Kaufkraft ausgelöst werden, so dass entspre-
chende Auswirkungen nicht relevant sind.

' In der 6emeinde Hirschberg insgesamt müssen nicht einmal notwendig Umvertei-
lungen ausgelöst wetden, insbesondere wenn die hier angesetzte hohe Flächen-

leistung des Planvorhabens berücksichtigt wird, so dass auch hier nicht von

wesentlichen Auswirkungen auszugehen ist.
. Allerdings ist es wahrscheinlich, dass im 0rtsteil Großsachsen solche Umvertei-

lungen ausgelöst werden.

Davon könnte insbesondere der in Großsachsen bestehende Lebensmittel-S8-Markt

betroffen sein, det allerdings außerhalb des zentralen Versorgungsbereichs liegt.

Angesichts der Struktur der Lebensmittelangebote im zentralen Versorgungs-

bereich - neben einem Getränkemarkt werden diese vorrangig in einem Hofladen

und als Ergänzungssortimente in den Betrieben des Lebensmittelhandwerks sowie

im Drogeriemarkt angeboten - ist hingegen davon auszugehen, dass diese vom

Vorhaben eher nicht betroffen sein werden, so dass keine wesentlichen städte-

baulichen Auswirkungen zu erwarten sind.

Wird beachtet, dass im Bereich Sterzwinkel im Umfeld des Vorhabens 150 bis 160

Wohneinheiten realisiert werden sollen (nur dann wäre mit dem Vorhaben kein

Verstoß gegen das Integrationsgebot verbunden; vgI. Kap.5.1), so dass die Ein-

wohnerzahl von Großsachsen um etwa L0o/o steigen wird, so reduziert sich der

insgesamt in den 0rtsteil Großsachsen erforderliche Kaufkraftzuftuss deuttich. AI-

terdings ist auch dann eine Schließung des bestehenden Lebensmittel-SB-Marktes

nicht ausgeschlossen.

Damit kann festgehalten werden, dass in iedem Fatl ein Verstoß Segen das Be-

einträchtigungsverbot gegenüber Nachbargemeindenr8 nicht zu erwarten ist.

In Hirschberg selbst sind keine wesentlichen städtebaulichen Auswirkungen

zu erwarten; allerdings kann die Nahvelsolgung betrollen werden.

a8 IEP, Plansatz 3.3.7.1 lZiel).
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5.4 BeUnTEILUNG voR DEM HTUITRcRUND DER NRnvTRSoRGUNGSSITUATION

Die räumliche Nahversorgungssituation verbessert sich durch das Planvorhaben

allenfalls geringlügig: Durch den Standort in Randlage im Südwesten des 0rtsteils

werden kaum Einwohner in einem Radius von 500 m erreicht, die bislang keinen

Nahversorger zu Fuß erreichen können.

Diese Beurteilung ändert sich dann, wenn die im direkten Umfeld des Vorhabens

vorgesehene Wohnbebauung mit berücksichtigt wird: Diese Einwohner werden durch

den bestehenden Lebensmittelmarkt nicht erreicht.

Allerdings ist zu beachten, dass durch den Lebensmittelmarkt in der vorgesehenen

Dimension rd.2.175 Einwohner - dies entspricht etwa drei Viertet der zukÜnftig

(einschließIich Wohnbebauung im Sterzwinkel) in Großsachsen lebenden Einwohner

- voll versorgt würden. Daran zeigt sich, dass diese Versorgungsteistung erhebiich

über den fußIäufig erreichbaren Nahbereich hinausreicht.

Que1e: eigene Darstellung auf Grundlage eigene Erhebung September 2008; Kartengrundlage Gemeinde

H irsc h be rg

Ebenfalls ändert sich die Beurteitung, sofern der bestehende Lebensmittelmarkt in

Großsachs en unabhängig von der Reatisierung des Vorhabens geschlossen würde:

Dann deckt das Planvorhaben zumindest rechnerisch einen Teit der in diesem FaII
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nicht mehr versorgten Bevölkerung mit ab (auch wenn angesichts der Trennwirkung

der B3 faktisch ein geringerer Nahversorgungsbeitrag geleistet wird als in der

Karte dargestellt).

Dies bedeutet aber auch, dass bei Realisierung des Vorhabens zwingend aul
eine Verbindung über die B3 zu achten ist.

Weiter zeigt sich an dieser Darstellung der allgemeine Nachteit an der peripherie

liegender Märkte gegenüber solchen im Zentrum: Der größte TeiI des 500 m-Radius

des Planvorhabens überdeckt unbesiedelte Flächen, während der derzeitige Betrieb
- obwohl er nicht innerhalb des zentralen Versorgungsbereichs liegt - überwiegend

bewohnte Bereiche überdeckt.

Karte 5: Nahversorgungssituation im Lebensmittelbereich in Hirschberg inklusive Planvorhaben
bei Schließung des bestehenden Betriebes in 6roßsachsen

Quelle: eigene Darstellung auI Grundlage eigene Erhebung September 2008; Kartengrundlage Gemeinde

H irsch ber g

Würde der bestehende Lebensmittet-SB-Markt in Großsachsen als Folge der Realisie-

rung des Planvorhabens geschlossen (vgl. Kap. 5.3), so würde vom Planvorhaben mit-

hin eine Verschlechterung der Nahversorgungssituation in Hirschberg ausgelöst.

Werden die zusätzlichen Einwohner im Umfeld des Planvorhabens mit berÜcksich-

tigt, so könnte die Wahrscheintichkeit einer derartigen Auswirkung des Vorhabens
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reduziert werden, wenn dieses in seiner Dimension auf etwa zwei Drittel der hier

untersuchten Größe, d.h. auI etwa 800 qm verkleinert würde:Oann würde ein-

schließtich dem Vorhaben im 0rtsteit 6roßsachsen lediglich eine rechnerische

Selbstversorgung erreicht, so dass eine solche Schiießung des bestehenden Lebens-

mittlers als Folge des vorhabens nicht mehr zu erwarten wäre.

5.5 BeunrEItuNG voR DEM HturrRenuND DES pRoGNosrrzrERTEN VeRrnurs-
FTACHENzUWAcHSES I BeeTurnAcHT16uNGSvERBoTI

Werden die in den beiden Hauptsortimentsbereichen des Vorhabens vorgesehenen

Verkaufsfiächen (vgt. Kap.3, insbes. Tab.1, S.5) mit dem prognostizierten Verkauls-

ftächenzuwachs (Kap.4.4) vergtichen, so zeigt sich, dass das Vorhaben den für die

Gemeinde Hirschberg insgesamt bis zum lahr 2020 abgeleiteten Entwicklungsspiel-

raum nicht vollständig ausschöpft: Auch nach dessen Realisierung verblieben - atler-

dings eher für den zweiten Teil des Prognosezeitraums - Ansiedtungsspielräume für
weitere Angebote in diesen für die Entwicklung von Hirschberg bedeutenden Sorti-

m e ntsbereich en.

Auch dieser Vergteich unterstreicht, dass mit dem Vorhaben kein Verstoß ge-

gen das Beeinträchtigungsverbot gegenüber Nachbargemeinden verbunden ist.

5.5 MÖATICHE STADTEBAULICHE AUSWIRKUNGEN

Neben dem Nahversorgungsziel ist die Bedeutung des Einzelhandels für die Entwick-

iung der zentralen Versorgungsbereiche zu berücksichtigen.

Zwar findet sich in den zentraien Versorgungsbereichen kein größerer Lebens-

mittelmarkt, der von der Realisierung des Pianvorhabens betroffen werden könnte.

Aber Wettbewerb findet betriebstypenübergreifend statt. Somit können auch die

kleinteiligen Angebote in den zentralen Versorgungsbereichen von solchem Wett-

bewerb betroffen sein.

Dies ist angesichts des insbesondere im zentraien Versorgungsbereich Großsachsen

erheblichen Anteiis von Nahrungs-/ Genussmitteln am gesamten Angebot von Bedeu-

tung.
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Da das Planvorhaben keine Magnetfunktion für die zentralen Versorgungsbereiche

übernehmen könnte {vg1. Kap.5.l-), stehen diesen potenziellen negativen Auswirkun-
gen keine positiven gegenüber.

Dass die vorgesehenen Verkaufsflächen hinter dem prognostizierten Verkaufsftächen-

zuwachs zurÜckbleiben spricht ebenso wie die Tatsache, dass die zu erwartenden
Planumsätze zusammen mit dem Bestand in Hirschberg noch nicht für eine Volt-
versorgung der Einwohner in der Gemeinde insgesamt ausreichen, allerdings dafür,
dass relevante Umverteilungswirkungen gegen die zentralen Versorgungsbereiche

und damit wesentliche Auswirkungen nicht notwendigerweise zu erwarten sind.

Dagegen spricht auch die im zentralen Versorgungsbereich 6roßsachsen vorhandene

Angebotsstruktur bei Nahrungs-/ 6enussmitteln: Neben einem Getränkemarkt werden

diese vorrangig in einem Hofladen und aIs Ergänzungssortimente in den Betrieben

des Lebensmittethandwerks sowie des Drogeriemarktes angeboten.

Somit kann davon ausgegangen werden, dass auch das Beeinträchtigungs-

verbot in Bezug auf die Standortgemeindeae eingehalten wird.

5.7 BeunrErtuNc voR DEM HtrurrReRUND DER STADTEBAUIIcHEN ZIEtr 0en

6eueIruoe HrRscnseRc

Im Rahmen des Gutachtens für ein Entwicklungskonzept für die Gemeinde Hirschberg

wird ein Zielkatalog vorgeschlagen, der durch die zukünftige räumliche Einzel-

handelsentwicklung gefördert werden sollso.

Diese Ziele sind in unterschiedlicher Weise von dem Vorhaben betroffen:

. Einen positiven Beitrag liefert das Vorhaben zum Ziel der Erhaltung/ Stärkung

der Versorgungsfunktion der Gemeinde5l: Der derzeit feststellbare Kaufkraft-

abfluss im für die Nahversorgung besonders bedeutsamen Sortimentsbereich Nah-

rungs-/ Genussmittel würde deuttich reduziert.

. Zu den ortszentrenbezogenen Zielen - Erhaltung/ Stärkung von deren Einzel-

handelszentralität sowie Erhaltung/ Stärkung von deren Identitäts2 - leistet das

Vorhaben keinen Beitrag. Sofern aIs FoIge des Vorhabens in den zentralen Versor-

o' 
LEP, Plansatz 3.3.7.2 {Ziet}.

uo Büro Dr. Acocella, a.a.o., KaP. 5.

tt Büro Dr. Acocella, a.a-0., Kap.5.1.
52 Büro Dr. Acocella, a.a.0., Kap. 5.2I'
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gungsbereichen einzeine Angebote aufgegeben würden, wäre sogar ein negativet

Beitrag zu den Zielen zu verzeichnen.

o Im Hinblick auf das Ziel kurzer Weges3 ist in der Tendenz ein sowoht positiver als

auch eher negativer Beitrag festzustellen: In jedem Fall werden bistang erforder-

liche Fahrwege zur Versorgung mit Lebensmitteln durch die Ausweitung des An-

gebots in Hirschberg reduziert; durch die Randtage wird es aber nur einem gerin-
gen Teit der Einwohner möglich sein, dieses Angebot zu Fuß zu erreichen. Das

Ziel der Erhaltung/ Stärkung der Nahversorgungsstruktur5a wird entsprechend

ebenfalls sowohl positiv ais auch negativ betroffen, wenn berücksichtigt wird,

dass als Fotge der Realisierung des Vorhabens der bestehende Lebensmittler in

Großsachsen schließen würde.

. Das Ziel der Schalfung von Investitionssicherheit55 wird eher von der Frage der

künftigen Einhattung der 6rundsälze zur räumlichen Einzelhandelsentwicklung ab-

hängen (vg1. aber auch Kap.5.8).

. Das Ziel der Sicherung von Gewerbegebieten für Handwerk und Produzierendes

Gewerbes6 wird indirekt durch die Realisierung des Vorhabens u.U. gefördert: Da-

mit wird es erleichtert, in den Gewerbegebieten zumindest den zentrenrelevanten

Einzelhandei, evtl. aber auch jegiichen Einzelhandel auszuschließen.

Damit ist festzuhalten, dass durch das Planvorhaben Iediglich das quantitative ZieI

der Stärkung der Versorgungsfunktion uneingeschränkt und die Ziele kurze Wege

und Sicherung der Nahversorgungsstruktur teilweise gefördert werden, während

insbesondere die ortszentrenbezogenen Ziele nicht gefördert oder sogar negativ

betroffen sind.

53 Büro Dr. Acocella,

54 Büro Dr. Acocella,
t' 

Bü.o Dr. Acocella,
56 Büro Dr. Acocella,

a.a.0., Kap.5.4.

a.a.0., Kap.5.5.

a.a.0., Kap.5.6.

a.a.0., Kap. 5.7.

27



5.8 BruntEItUNG voR DEM HTUTTReRUND DER voRGESCHLAGENEN GRUTOSAIZE

zun Ri[UUtIcHEN EIruzElnltrDErsENTWIcKtuNG

Für das Entwicklungskonzept wird vorgeschlagen, Iür die künftige räumliche Einzel-

handelsentwicklung Grundsätze zu verfolgen5T:

o Zentrenrelevanter Einzelhandel so11 nach diesen vorrangig in den zentralen Ver-
sorgungsbereichen zulässig sein; lediglich für nicht zentrenrelevanten Einzel_

handel kommen auch Standorte außerhalb in Frage.

' Nahrungs-/ 6enussmittel und Drogeriewaren (sowie weitgehend sämttiche übrigen
in einem Lebensmittelmarkt zu findenden Sortimente) sind entsprechend dem Vor-

schlag für eine Hirschberger Liste58 zentrenrelevant.

. Eine Ausnahme wird für Lebensmittelbetriebe vorgesehen, sofern diese zur Ver-

sorgung bislang unversorgter Bereiche und/ oder zu einer Stärkung der zentralen

Versorgungsbereiche beitragen, es sich um einen integrierten Standort handelt

und der Betrieb standortgerecht dimensioniert ist.

Einen Beitrag zur Stärkung der zentralen Versorgungsbereiche leistet das Vorhaben

allerdings nicht (vgt. Kap.5.1). Im Hinblick auf die vorgesehene Wohnbebauung im

Umfetd leistet das Vorhaben insbesondere für diesen Teil der ansonsten unversorg-

ten Einwohner einen Nahversorgungsbeitrag. Atlerdings ist die Versorgungsleistung

(etwa 2.775 voll versorgte Einwohner; vgl. Kap. 5.4) in Relation zu den im Umfeld zu

erwartenden rd.350 bis 375 Einwohnern deutlich zu hoch. Damit im Zusammenhang

steht die mögliche Schließung des vorhandenen Lebensmittlers in Großsachsen (vg1.

auch Kap.5.3).

Damit steht die Ansiedlung des Planvorhabens in gewissem Widerspruch zu den vor-

geschlagenen 6rundsätzen.

Büro Dr. Acocella, a.a.0., KaP. 7 -2.

Büro Dr. Acocella, a.a.0., Kap. 7.4.1, insbes. auch Iab. 8.

5?

58
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5.9 Stnt,tDoRTVERGLEIcH: Pr-RusrRruDoRT ut'ro AlrenNATrvsrANDoRT rM

0nrszrrurRum 6RotsAcHsEN

Aus dem vorgeschlagenen Einzelhandetskonzept ergibt sich, dass zentrenrelevanter
Einzeihandel in Zukunft vorrangig in den beiden Ortszentren angesiedett werden
sollte- Im 0rtszentrum Großsachsen wurde dabei u.a. die Potenzialfiäche am Dorf-
platz als eine mögtiche Entwicklungsfläche für den Einzelhandel eingestuftse.
Vor diesem Hintergrund sowie wegen des Vorschlags der Bürgerinitiative Sterzwin-
kel, an diesem Standort im Ortszentrum ein genossenschaftiich organisiertes Lebens-

mittelgeschäft ats Alternative zu einer Ansiedtung des hier überprüften Vorhabens

am Planstandort anzusiedeln60, witd diese Möglichkeit im Folgenden bewertetor.

Vorab ist allerdings darauf hinzuweisen, dass es sich beim Planstandort - anders aIs

von der Bürgerinitiative dargestellt - perspektivisch nicht um einen "Grüne-Wiese-

Standort" handelt (vgt. Kap.5.1).

Nach Angaben der 6emeinde Hirschberg hat das derzeit als Parkplatz genutzte

Grundstück am Dorfplatz62 (in Gemeindeeigentum) eine Fläche von gut 900 qm. Das

im privaten Besitz befindliche Grundstück mit dem "Zoo" umfasst rd. 375 qm. Das

nördtich an den provisorischen Parkplatz angrenzende, ebenlalls in privatem Besitz

befindtiche Grundstück hat eine Fläche von knapp 1.800 qm. Damit könnte insgesamt

eine Fläche von rd.3.000 qm zur Verfügung stehen, auf der ein 6eschält und die zu-

gehörigen Parkplätze untergebracht werden könnten.

Bei einer Grundstücksgröße von insgesamt 3.000 qm wäre bei Zugrundelegung einer

GRZ von 0,7 eine Fläche von rd. 2.100 qm nutzbar.

Da bei Verkaufsstätten mit mehr als 700 qm Verkaufsnutzfläche je 10 bis 30 qm VKF

ein Steltplatz erforderlich ist63 und angesichts der Lage im 0rtszentrum sowie der

Anbindung an den ÖPNV64 eher vom oberen Wert ausgegangen werden kann, ergibt

5'Bü.o Dr. Acocella, a.a.0., Kap. 7-3.1-1, insbes. auch Karte 15.
6o www.sterzwinkel.de.
u1 Ni.ht bewertet werden hingegen die übrigen Ziele der Bürgerinitiative, die auch eine Verhinderung

der Bebauung des gesamten Neubaugebietes beinhaltet.
u'Dr., sich bei der derzeitigen Nutzung um provisorische Parkplätze handelt, wäre deren Weglall

mögtich.
63 V*V Steltplätze, Anhang Tabetle B.

uo V*V Stellplätze, Anhang Tabelle A: Vom Standort sind 2 ÖPNv-Haltestellen in weniger als 300 Meter
Entfernung vorhanden.

29



sich bei einer Verkaufsltäche von 800 qm ein Steilplatzbedarf von etwa 27. Bei

einer Stetlplatzgröße von 15 qm errechnet sich so ein Flächenbedarf von rd.400 qm

allein für diese. Wird berücksichtigt, dass auch zur inneren Erschließung der Park-

plätze Flächen erlorderlich sind und werden hierfür weitere 200 qm angesetzt, so

verblieben von den Grundstücken noch etwa 1.500 qm nutzbare FIäche.

Selbst bei einem Anteit der Verkaulsftäche an der 6esamtfläche von nur 50% würden

die Grundstücke damit grundsätztich für einen Markt mit 750 bis 800 qm ausreichen.
Darüber hinaus ist die Frage der Dimensionierung eines Marktes vorrangig eine
Frage an den potenziellen Betreiber: Sofern dieser eine geringere Verkaufsfläche

anstrebt, reicht u.U. auch die Nutzung nur eines Teils der Grundstücke aus.

Die Hauptargumente für die Ansiedtung eines Lebensmittiers im Ortszentrum sind:

o Die damit verbundenen Synergieeffekte für das 0rtszentrum,

. die dadurch erreichte Förderung der städtebaulichen Ziele, wie sie dem Gutachten

für das Einzelhandelskonzept zugrunde getegt wurden,

. insbesondere auch die unter dem räumlichen Aspekt der Nahversorgung deutlich

zentralere Iage mit wesentlich mehr Einwohnern im fuß1äufig erreichbaren Ein-

zu gsbereich.

Dass im 0rtszentrum schwierigere Rahmenbedingungen ais bei einem Neubau am

Planstandort zu bewältigen sind {2.B. Parkptatzproblematik, Anlieferung), ist zwar

zutreffend. Aber eben diese Rahmenbedingungen sind ein gewichtiges Argument für

ein Einzelhandelskonzept, das ungerechtfertigte Wettbewerbsvorteile an Standorten

außerhalb der Ortszentren verhindern sott6s.

Hauptargument für eine Reaiisierung des geptanten Vorhabens im Neubaugebiet

Sterzwinkel ist hingegen die Tatsache, dass ein Betreiber zur VerfÜgung stünde. Vor

dem Hintergrund der derzeitigen Versorgungssituation in Hirschberg mit erhebii-

chen Kaufkraftabflüssen im Lebensmittelbereich ist dieses Argument nicht gering zu

schätzen. Durch die Realisierung des Vorhabens würde - wie dargestellt - ein wich-

tiges städtebauliches Ziei gefördert: Die Versorgungsfunktion der Gemeinde wÜrde

gestärkt (vgt. Kap. 5.71.

Für die Entscheidung der 6emeinde wird deshaib die Frage der zeitlichen Realisier-

barkeit zentral sein.

uu Vgl. auch Büro Dr. Acocella, a.a.0., Kap. 5.6.
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Im Ergebnis ist festzuhalten, dass aus gutachterlicher Sicht eine Ansiedlung von

Lebensmitteleinzelhandel im 0rtszentrum zunächst eindeutig vorzuziehen ist.

Atterdings ist zu berücksichtigen, dass in Hirschberg derzeit ein erheblicher Teil

der Kaufkraft im Lebensmittelbereich aus der Gemeinde abftießt. Aus diesem Grund

ist es von Bedeutung, eine zeitnahe Lösung für eine mögtiche Realisierung einer

solchen Ansiedlung zu erreichen: AiIein die Möglichkeit, dass dort ein Lebensmittel-

geschäft (in welcher 0rganisationsform auch immer) angesiedelt werden könnte,

reicht dafür nicht aus.

Aus diesem Grund ist der 6emeinde Hirschberg zu emplehten, zunächst die Mögtich-

keit einer Ansiedlung eines Lebensmittelgeschäftes im Ortszentrum eingehend zu

prüfen66, bevor eine positive Entscheidung über das hier beurteilte Vorhaben im

Neubaugebiet Sterzwinkel getroffen wird. Dabei kann eine Prüfrichtung die Idee

der Bürgerinitiative mit einer genossenschaftlichen 0rganisation sein: Entschei-

dend für die Beurteiiung der Realitätsnähe ist dabei auch, ob es eine (nachvollzieh-

bare) Bereitschaft in der Bevölkerung gibt, Genossenschaftsanteile zu zeichnen und

dass der Grundstückserwerb in die Berechnungen eingeht.

Dabei kann sich durchaus ergeben, dass ein finanzieller Beitrag der 6emeinde für

die Realisierung eines Lebensmittelangebotes im 0rtszentrum erfordertich wäre

(wie dies auch von der Bürgerinitiative durch die Idee eines Kaufs von Genossen-

schaltsanleilen durch die Gemeinde vorgesehen ist). Die Frage, ob dieser finanzielle

Beitrag zur Förderung der Entwicklung des Ortszentrums 6roßsachsen geleistet wer-

den soll, ist gutachterlich nicht zu beantworten: Dies ist eine originär politische

Entsch eidu n g.

Nur wenn sich bei der PrüIung der Realisierbarkeit eines Lebensmittetgeschäftes im

0rtszentrum ergibt, dass ein solches nicht bzw. nicht zeitnah realisierbar ist, soltte

im Sinne einer "zweitbesten Lösung" die Realisierung des Planvorhabens angegan-

gen werden.

VgL zu kleinIIächigeren Lebensmittelbetrieben auch Büro Dr. Acocella, a.a.0., Kap.7.3.2 sowie die
dort beispielhaft angegebenen Internetadressen www.nahversorgung.de, www.markant.de;
www.nahversorgeroff ensive.de, www.komm-in.de.
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6. ERGEBNIS

Der Standortvergleich hat ergeben, dass für die Verbesserung der Versorgungssitua-

tion im Lebensmittelbereich in Hirschberg die Ansiedlung eines Lebensmittlers im

0rtszentrum Großsachsen eindeutig vorzuziehen wäre: Dies entspräche den für das

Einzelhandelskonzept vorgeschlagenen Grundsätzen für die künltige räumliche Ein-

zelhandelsentwicklung und würde die für das Einzelhandelskonzept zugrunde geleg-

ten städtebaulichen Ziele der Gemeinde Hirschberg am besten tördern.

Deshalb wird empfohlen, vor einer Entscheidung über das hier untersuchte Vorha-

ben eingehend zu prüfen, ob eine solche Ansiedlung realisiert werden könnte. Dies

betrilft insbesondere die Frage nach einem Betreiber sowie - sofern die Idee der

Bürgerinitiative (genossenschaftliche Lösung) weiter verfolgt wird - die Prüfung

des von der Bürgerinitiative vorgeschlagenen Konzeptes (Gesamtkosten inki. Grund-

stückserwerb, Nachweis einer vorhandenen Bereitschaft zur Zeichnung von 6e-

nossenschaftsanteilenl.

Dabei ist eine dauerhafte Stabilität einer solchen Ansiedlung erfordertich: In der

Vergangenheit hat es immer wieder Versuche mit alternativen Strukturen gegeben,

bei denen sich gezeigt hat, dass dies eine wichtige Bedingung ist.

Nicht auszuschließen ist, dass für eine stabile Lösung auch ein finanzieller Beitrag

der Gemeinde Hirschberg erfordertich wird: Dann ist (politisch) zu entscheiden, ob

die städtebaulichen Ziete der Gemeinde diese Kosten rechtfertigen.

Nur sofern sich ergeben solite, dass eine solche Ansiedlung im 0rtszentrum nicht

zeitnah, stabil und zu vertretbaren Kosten realisiert werden kann, sollte das Plan-

vorhaben im Neubaugebiet Sterzwinkel weiter verfolgt werden.

Die vorliegende Beurteilung des Planvorhabens ergibt dabei aus gutachteriicher

Sicht keine eindeutige Empfehlung:

. Durch das Vorhaben würde die Versorgungssituation in Hirschberg insbesondere

mit Lebensmitteln, die derzeit schwach ausgeprägt ist, erhebtich verbessert' was

neben der standortfrage von elhebiicher Bedeutung ist.

. Für die raumordnerische Beurteitung ist dabei zu berücksichtigen, dass bei den

Sortimenten des tägtichen Bedarfs (Grundversorgung) regelmäßig auch zentralen

orten keine überörtliche versorgungsfunktion zukommt- Insolern ist, da auch nach

Realisierung des vorhabens per Saido keine ZuflÜsse an Kaufkraft nach Hirschberg
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erforderlich sind, das Beeinträchtigungsverbot in Bezug auf die Nachbar-

gemeinden eingehalten.

Angesichts der geringen derzeitigen Versorgung sowie der insbesondere im zent-

ralen Versorgungsbereich Großsachsen vorhandenen Angebotsstruktur erscheinen

Umverteilungen insbesondere gegen Angebote in den zentralen Versorgungsberei-
chen nicht notwendig. Damit ist auch kein Verstoß gegen das Beeinträchtigungs-
verbot in Bezug auI die Standortgemeinde zu erwarten.

Da Hirschberg keine zentralörtliche Funktion zugewiesen ist, kommt großflächiger

Einzelhandel nur dann in Frage, wenn dies zur Sicherung der 6rundversorgung

geboten ist. Angesichts der bestehenden Versorgungstücke ist auch dieses Kriteri-
um (Ausnahme vom Konzentrationsgebot) erIülit, wenn eine Realisierung im

Ortszentrum nicht mögtich ist.

Der Standort weist keinen Zusammenhang zu umliegender Wohnbebauung auf und

ist somit als nicht integriert zu beurteilen. Eine Ansiediung des Lebensmittet-

marktes würde dem Integrationsgebot damit widersprechen.

Dieser Widerspruch zu einem landesplanerischen Ziel ergibt sich nur dann nicht,

wenn die im Umfeld geplante Wohnbebauung realisiert wird. Dann ist das Vor-

haben mit dem Integrationsgebot vereinbar. Dafür ist allerdings eine zeitnahe

Realisierung dieser Wohnbebauung erforderlich, wofür im B-Plan bereits mög-

Iiche Lärmemissionen berücksichtigt werden sollten.

Das Vorhaben ist - selbst bei der aus 6ründen des worst-case-Ansatzes gewählten

hohen Flächenleistung des Planvorhabens - nicht notwendig auf Kaufkraftzuflüsse

von außerhalb der Gemeinde angewiesen. Unter Berücksichtigung des mit der

Wohnbebauung verbundenen Einwohnerzuwachses in Großsachsen ist das Vor-

haben nicht einmat in größerem Ausmaß auf Kaufkraftzuflüsse von außerhalb des

Ortsteils angewiesen. Damit wird auch das Kongruenzgebot eingehatten.

Damit kann festgehatten werden, dass das Planvorhaben unter der Voraus-

setzung einer zeitnahen Realisierung des im Umfeld geptanten Wohnungs-

baus mit den raumordnerischen Vorgaben in Übereinstimmung steht.

Aus Sicht der 6emeinde würde das Vorhaben die Jür das Entwicklungskonzept an-

genommenen Ziele in unterschiedlicher Weise betreflen.

Durch die teilweise Schließung der im Bereich Nahrungs-/ Genussmittel bestehen-

den Versorgungslücke würde die quantitative Versorgungssituation vetbessert,

was auch einen Beitrag zu kürzeren Wegen darstellt.
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Die räumliche Nahversorgungssituation in Hirschberg würde sich wegen der

Randlage allerdings allenfails geringfügig verbessern. Sollte jedoch der Lebens-

mittter in Großsachsen geschlossen werden, würde zwar zumindest eine lußtäufig

erreichbare Nahversorgungsmögtichkeit für einen Teit der Einwohner von Groß-

sachsen geschaflen. {Dafür ist eine entsprechende Anbindung über die B3 zu ge-

währleisten.) Wäre die Schließung des Lebensmittlers in 6roßsachsen allerdings
eine Folge der Reatisierung des Vorhabens, so würde die Nahversorgungssituation
durch dieses verschlechtert. Diese Wirkung könnte bei einer deuilichen Reduzie-

rung der im Planvorhaben vorgesehenen Verkaufsfläche reduziert werden:5ofern
das Vorhaben auf etwa zwei Drittei der hier untersuchten Größe, d.h. auf etwa

800 qm verkleinert würde, wäre in 6roßsachsen tedigtich eine rechnerische

Selbstversorgung erreicht, so dass eine Schtießung des Lebensmittlers als Folge

des Vorhabens nicht mehr zu erwarten wäre.

Zu den ortszentrenbezogenen Ziete leistet das Vorhaben hingegen keinen Bei-

trag; solern in den zentralen Versorgungsbereichen einzetne Angebote aufgege-

ben würden, wäre sogar ein negativer Beitrag zu diesen Zielen zu verzeichnen.

Die 6enehmigung des Vorhabens würde in gewissem Widerspruch zu den vor-

geschlagenen Grundsätzen für die räumliche Einzelhandelsentwicklung stehen. In-

solern ist - um keine negative Signalwirkung für das Entwicklungskonzept schon

vor dessen Beschluss zu erzeugen - eine städtebautiche Begründung für diese Ab-

weichung erforderlich, die nach einer Prüfung der Ansiedtungsmöglichkeiten im

0rtszentrum Großsachsen möglich erscheint.

Die Stellungnahme hat somit im Ergebnis erbracht, dass mit dem Vorhaben - unter

der Voraussetzung einer zeitnahen Wohnbebauung im Umield des Planstandortes -

keine Verletzung von Zielen der Raumordnung bzw. des § 11 {3) BauNVO verbunden

ist. Da aber die Interessen der Gemeinde in unterschiedlicher Weise betroifen sind,

bietet die vortiegende Stellungnahme eine Grundlage fÜr elne entsprechende Ab-

wägungsentscheidung. Bei einer Reduzierung der Dimension des Vorhabens auf ins-

gesamt etwa 800 qm VKF wären die potenziellen Auswirkungen minimiert.

Sofern das Vorhaben realisiert wird, soltte auf eine ansprechende Architektur, die

der Eingangssituation entspricht, geachtet werden.
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